
Nichtabnahmeentschädigung

Beantragt ein Darlehensnehmer bei einer Bank ein Darlehen und nimmt dieses Darlehen dann doch nicht in Anspruch,
kann die Bank von ihm eine Nichtabnahmeentschädigung verlangen. Diese soll der Bank die entstandenen Kosten für die
Beschaffung und Bereitstellung des Darlehens ersetzen.
(siehe auch Abnahmeverpflichtung) 
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